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Anlage 1

zum Formblatt (Anlage 4) Ziffer 4.

Stellungnahme im schriftlichen Anhömngsverfahren zum Thüringer Gesäte zu

dem Staatsvertrag über den IVIitteldeutschen Rundfunk (MDR) Gesetzentwurf

der Sfaatsregierung - Dfucksache 7/2555

Der MDR begrüßt das Bekenntnis der Staatsvertragsländer zur

Fortführung der übergreifenden und regional verankerten Drei-Länder-

Konstruktion für Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachseh. Der

Progrgmm" und. Telemedienauftrag wird auf eine zeitgemäßere

Grundlage gestellt und betont die Möglichkeiten der Vernetzung. Die

Besetzung der binnenpluralen Aufsichtsgremien des MDR wird im Lichte

der Vorgaben des Bundesve.rfassungsgerichts staatsfem sichergestellt.

Der MDR- kritisiert insbesondere die Festieguhg in § 2 Abs. 2 des

Staatsvertrags, der in Verbindung mit der Gesetzesbegrundung eine

angebliche Hinwirkungspflicht der Intendantin auf eine proportionale

Verteilung der dem MDR zustehenden Runäfunkbeiträge auf die

Staatsvertragsländer statuiert. Die entsprechenden stmkturpQlitisch

orientierten Formulierungen stehen nach Auffassung des MDR nicht im

Einklang mit der RundfunkfreEheit und der ZweGkbestjmmung des

Rundfunkboitrags. Ausschlaggebend für den MDR ist der ebenfalls im

Staatsvertrag festgeschriebehe „Rahmen des Möglichen'1 mit einer

klaren LokalJsierung der Zentralbereiche der Anstalt .in Leipzig und Halle.

Etwaige Handlungsoptionen der Anstalt können daher nicht auf dieser

Ebene Hegen. Diese Stellungnahme eiffolgt in Verbindung mit der

ebenfalls vom Landtag erbetenen Stellungnahme des Direktors des

MDR-LandesfunRhauseß Thüringen.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


